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AMTSBLATT 
DES EVANGELISCHEN KONSISTORIUMS I.N Ci . . . . D 

Nr. 51 
1. 

Greifswald, d«m 30. Mai 1969 

.,Wer sich ·rühm.t. 
der rühme sich des Herrn" 

I. Korinther I. 31

Am 16. Mai. 1969 �J Gott deT Herr seinen Diener den 

· Präses der Landessynode

und Bevollmpchtigten des Hilfswerks 

der Evangelischen Landeskirche Greifs.weid 

D. Dr.'" '.Werner Rautenberg
im Al t,er vön 73 Jahren 

nach s,chwe•r,em Leiden i'n die Ewigkeit heimgerufen. 

Der Entschlafon.e na( fast 25 Jahre di-e Synode unserer Landeskirche ge� 
l,eit>et. Die Lai,ena.rbeH, beSon.ders di,e Zurüstung clie-r Kirchenältesten, d.Ie 
V erhr•eHung der Biliel in den Gemeinden, die .,christliche Unterweisung an 

,·, 

den getauften Kin,derrt; · cHe Erweckung diakonischen Gei,stes i'Il der L,a:ndes-
k:Lrche s:inid von ihm seit Jahrz.ehnt,en unter uins gepr.ägt und gdörde·rt 
worden. r 

Wir dank,en mit aHen, 'die ihm in Treue und Llehe verbunden waren, für 
die r,e'khen Gaben, diih Gott ihm . .z�m Segen für vide gieschenkt hli.t. 

Sein Lei,den hat <er, ;gestärkt dur.ch Wort un.d Sakrament, in -christlicher 
Glaubens,gewißheit get;ra,gen. 

Die Kirchenleitung der Evangelischen Landeskirche 

Greifswald 

O. Dr. Krumm ach e r
Bischof 

Die Beisetzung erfolgte, dem Wunsch des'• Entschlafenen entsprechend, auf dem 
Friedhof der Züssower Diakonieanstalten in Züssow. 

1969 
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Nr. II Ordnung für ,den Dienst der hauptberut
llcllen Kirchenmusiker. 
Vom 15. Aprll.1969 

D1e Kirchenleitung ,erläßt gemäß Artikel 132 Abs. 2 
der Kir,cheoordnung die folgende Ordnung für den 
Di-ens_t der hauptbert.ifüchen Kirchenmusilter: 

I. Dienstverhältnis
der hauptb.eru/lichen Kirchenmusik.er 

§ I
Für die Anstellung der hauptberufüchen Kirchenmu
siker: gelten die Kir,chengeset,ze über die Vorbildung 
und Anstellungsfähigkeit von Kirchenmusikern und 
über die Berufurl,gsordnung für das Kirchenmusika
lis,che Amt vom 11. Nov-ember 1960. 

§ 2
Di.e Kilr.chenmusiker sind, sofern ste nicht in ein 
Kirchen-,Beamtenverhältnis berufen werden, au:f Grundi 
eines schriftltchen Dienstvertr.ages (Arbeitsvertrages) 
an,zusteUen. Inhalt und Form des Dienstvertrags 
.(Arbeitsv,ertr.ags,) .riichten siich nach den geltenden 
BestimIIlungen und Vertragsmustern. 

§ 3
{l) D:i.e Aufgaben des· Kil'chenmusikers ,sind im ein
t2lelnen in einer sch,rifthchen Di,enstaITT1w-eisung fest
:zuleg.en, auf die im Di,en;sitvertrag (ArbeitsV'crtrag) 
Bezug zu nehmen tsd. 
(2) Dte Dtens•tanweisung enthält die Bestimmungen
der Allgemeinen Dienstanweisung für hauptberuf
liche Kirchenmusiker (Abschnitt II dieser Ordnung).
In einem an;schließenden Ahsclmiitt kÖil1lll,elll. den ört
lichen V,erhältni.ssen. ,entsprechende Ahänd-erungen
und Ergänzungen .aufgenommen werden.

§ 4
(1). Kird11enmusiker mi:t der Mittleren Urkunde über 
di.e An.srtell ungsfähigkeit (ß. Kirchenmusiker) können. 
vom Gemeindekirdlle'Ilrait bei entsprechender Vor
hildung neben dein kirch,enmusikalischen Di.enst ver� 
tr.aghch auch zu .anderen kirchltchen Diensten in 

E. Weitere Hinweise
Nr. 5) Naumburger Treffen
Nr. 6) Werkwochenarbeit

F. Mitteih:ingen fiir den klrchl. Dienst
Nr. 7) Die Endgültigkeit Jesu Christi, il;Jnser •gemeinsa

mes Bekenntnis und seine Konsequenzen füt 
unsere Zeit 

Nr. 8) Die. ökumenische Bewegung. der Okume
nische Rat der Kirchen und die r6misch
katholische Kirche . . . . . . . . . . 

37 

37 

37 

37 

37 

39 

der Gemeinde, insbesiondere zur Erteilung von kirch• 
lichem Un,berr.tcht (ChristenJ,ehre), :h.erangez.ogen w,er• 

• den.
(2) Obt der Kirch-enmusi,ker neben dem kir-chenmu
si,kalischen Dte:nsit gemäß Abs,atz (I) no,ch eine an
der•e. Täiti�keit in der Gemein,de al.lIS, so kann er vm
einzelnen Verpflichtungen der· Allg,ememem. Die.n,st
anweiosung für hauptbernfli.che Ki11chenmusiker (Ab
schniott II dieser Ordnung) befreit werden. In di,e
sem FaUe sind im Dien&tvertrag (Arhei1iSlvertrag
h71W. in der D1elllS'tanweisung Art und Umfang (Zeil
dauer) der kir,chenmusi'kaltschen und der andere
Täitigkeit klar .ahzugrenzen.

II. Allg.em.eine Di.enstanweisung
für hauptberufliche Kirchenmusikßr 

§ 1
(1) Der Kir-chen.musiker hat dafür Sorge zu frage
daß die Kirchenmusi,k in der Gemeinde den Au
trag erfüllt ,der ,ihr im Dienst•e des Evangeliums z
kommt. Seine Verantwortung ,erstreckt sruch auf d
gesamte Kir,chenmusikpf1ege der Gemeinde. Der K!
.ohertmusilker hat darauf heda•cht 2Ju .s-ein, daß sei:
Leis,tung,en ,str-engen küns-tlerisclten und ltliurgisch
Maßstäben genüg,en.
(2) Sofern D1en,s,tv,ertrag (Arheits�ert•rag) und Di:en
alllweisung nichts, anderes 'bestimmen, umfaßt c

Dienst! des Kirchenmusikers die Aufgaben des Chi
leHers und des, Organisten. Er hat die Verantlw•
tung für das g,ottes-dienstliche Singen der Gemein◄
für eine r-eiche und vielseitig,e Entfaltun;g des Ch
und Einzelg,esan-gs un.d für das Orgel- und sonst
Instrumenta1spiel.

§ 2
(1) Der Kirehenmu&iker tst in &einen dioelllStlicl
Angelegenheiten dem Geme:indekirchenrat vera.ntw,
lieh.
(2) In den fachlichen Angel,egenheiotien erhält er 
ratung und Fördemng du11ch den Kü,chenmus:ikw

§ 3
(1) Der Kir-chenmusiker i,s,t na,ch Maßgabe se
Dien.stv,eru:ages, (Arheits,vertr,ages) tmd d1es,er Die
anweisung .zur Mi-twirkiung bci den Gottesdiens
Amtshandlungen und sonstigien VeraiIJJStaltn.m,gen,
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Gemeinde verpfli,chtiet. Dioes . gilt nicht nur für he
reMs bestehende, sondern auch für etwa neu eill7JU
richtende Gottes<li-eI11St.e und V,eqms.taltungie.n. 

(2) Die MHwi-rkung des, Kir,chenm111Sikers hei außer
gemiein,clHchen Gottesdiensten, Amtshandlungen un:d
Verans-t.altungen bleibt hesonder,er Vereinbarung vor-
behalten.

(3) Werden bei, Tai.iifen, Trauungen 11md Bßerdigungetn
•. zusätzliche Leistungen gewünscht, S-O hat der Kir

chenmusi.k,er dem nach Möglichkei{ 7lll entsprechen. 
Die Mindes1höhe der ihm dafür izus�ehen:den Ver
gütung und die Art ihrer füiw.ehru.ng wird vom Ge
mein,d,ekir,chenraot festgel,egt. 

§ 4
Der Kjr,chenmusiker soll den Gemeindegesang in

jeder Weise fördern. Das geschieht u. a. durch 
.a) V er,anstaltung von Gemeindesingstunden, in de

nen a:uch unbekanntes 'Liedgut des Gesangbuches 
erl-emt wird; 

b) Singen mii den Kindern in Kin.dergottes,cLi,enst,
Chris·tenl-ehre und Konfirmandenunterrkht;

c) Singen mit den Gemeindegruppen (z. B. Jnn�
Gemeindt), Frauenhilfe, Männerkr.eis).

In die Singarbeit sind Wochenlied und liturgische 
Gesänge einzubeziehen. 

§ 5

(1) Dem Kirchenmusiker obliegt die Leitung des
Chorgesanges.
Sofern in der Gemeinde ,ein Kir-chenchor (eine Kan
i,orei) noch nkht besteht, muß er bemülht sein, ihn
(sie) zu bilden. Er wählt die Mitglieder nach iluer
Eignung au°/;,. ·

(2) Der Kirchenmusiker- s,oll die Chorar'beit i111 der
Gemeinde organisch .auf dem Fundament der Sing
arbeit mit den Kindern und der Jugend rufbaiuen
mit dem Zi-el, neben de:m Kir,chenchor (der Kan
i.orei) auch ,andere Chorgemeinsdhaften ins Leben
zu rufen und in den Dien·st der Kirchenmusik zou
stelJ.en fz. B. Kinderchor, Chornlsingsdhule, Kurren
de, Liturgisch,er Chor, Singkreis. Oratorienchor).

(3) Der Kir-chenmusiker hat dafür Sorge zu tragen,
daß in den sonntäglichen HaUJP18C)ttesdi,ensten mög
Ji.chs·t regelmäßig ein Chor mitwirkt. Ein Weahsel
des Kir-chench:ores mit den ander,en Chmg;emein
schaften der Gemeinde ist da:bei anizustr.eben.

§ 6

(1) Das Orgelspiel des Kir-chenmusiker,s muß, .auch
in der Improvi:satit0n, an der Liturgie ausgeri-chtet
sein und si-ch dem Gottesdienst in seiner jeweili�en.
Gestalt einfügen. Bs muß kunstleri:&chen Ansprü
chen genügen.

(2) Für die Einleitung des Gemeind-egesan@es ver
dient d�e ch.oralgebun.dene Orgelmusiik den Vorzug.
Das Orgelspiel zum GemeindegeS1ang muß ein sinn
voll-differenziertes Begleiten sein; g;ele�enfüch kann
bei :hioerfür geeigneten Liiedtern oder Stmphen auf diie
Org,elbegleitung verzicht,et werden. Zu bestimmten

Zeiten de,s Kirchenjahres (z. B. am Karfreitag und 
an· Bußtagen) kann die Orgel ganz schweigen und 
der Kant-0r oder der. Chor die Führung des, Gemein
degesanges, übernehmen. 

(3) Die alte Ubung, den Orgelchoral beim Choral
singen alts „Orgelvers" mit dem Gemeinde- und
Chorge&ang abwechsdn zu lass,en, soll als eine' wioh
iige Aufg,abe gottesdienstlichen Orgelsptels wieder
,aufgenommen werden.

\ 

§ 7
Stehen dem Kir.ohenmusiker geeignetie Sänger und 
Instrumenti8li1Sten zur Verfügung, so kann er diese 
beim Ahernatim-Musfaieren der Gemein.deHeder und 
der Kantoreipraxis eiI11Setzen. Darüber hinaus; S10l1 
er mit ihnen die gottesdienstHch-e Literatur. für be
gleit-eten Einrzelgesang pflegen. 

§ 8
(1) Na,ch Möglkhkeit soll der Kirchenmusiker ei

nen Instrumentalkreis, z. B. ei'Ilten Bläserchor, bilden
oder di,e Leitung ein,es ber.eit,s best,ehenc;len Instru
mentalkr-ei.seis übernehmen.

(2) Mit dem Bläs,er,chor s,oll er das musikalis,che
Brauchtum der Gemeinde pflegen (z. B. T'\lnnm:usi
ken, Kurr,endehlasen, Blasen bei Beerdigungen und
auf dem Fri,edhof). Wirkt der Bläserohm bei, be
sonder,en Gelegenheiten im GotteStdiienst mit, s,o ge
schieht da.s vorzugswei.se dul'dh frei,e EinleitlUngen
und Naclis,pieJ.c, durch Ch,oralv,or,spiele und -intiona
tionen, durch sielhst.ändi,ge „Bläserv•er.s,e" beim Alter
natim-Musitzier,en und durch Mitwirkung bei der
Kantoreipraxis,

§ 9
(]) Wenn der Gemeindekir-chenrat zustimmt, können 
Pfarrer und Kirchenmusiker musikalisch a.u,sgestal
tete Metten und V,espern einrichten. 

(2) In besonderen kirchenmus,ikalisooh,en Veranstal
tungen soll der Kirchenmusiker vor alJ.em di-e gro
ßen Chor- und Orgelwerke aufführ,en, deren Aoo
maße ,eine Aufführung im s,onntägli.chen Gott-es
dienst auss-chließen.

§ 10

(1) Der Kirchenmusiker ist verpfliocht,et, nach besten
Kr.äften an seiner Fort.bildun:g. zu ar.beitoen und di-e
dazu geholenen GeJ.egen.heiten wa-hrzun,eihmen,.

(2) Er hat insbeso1;mdere an den v,om Landeskirchen
mus:ikwart, Landessingwart o,der deren Beauftragten
einberufenen kirchenmusikali,s.chen Arbeitsta@U.ngoetn
und Kur.sen t,eilz1unehmen und im Falle .seiner Ver
h.inderun,g unter Angabe -des GrundetS, rechti7lefüg
Mitteilung zu machen. Er erhält den benötigten, Ur
lal.llb, soweit ·El9 die dienstlichen Verhältnisise ge
statten. Die Beurl,auhung des Kirchenmusikers 7lU
kirchenmusikaHschen Ar:beitsta.gungen und-- Kursen
wird bi:s zur Dauer von 14 Ta;gen im Jahr nicht auf
den Erholungsurlaub .ang,erechnet.

(3) Die Teilnahme an den Kirchenmusikerkonvent-en
gehört zu den Dienstpflichten des Kirchenmusikers,
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. ,§ ll 
(1) Die In-struniente det Gemeinde 1Stehen dem Kir
chenmus,iker zu seiner Vorbereitung und W-eiterbil
dung uneingeschränkt. 1.lnd · kostenlos zur Verfügung.
(2) Die ·Erteilung von t.Jnterricht an der Orgel (bzw.
an anderen .gemeindeeigen:eO Instrumenten) und ihre
Dherlas,s,ung zu Ubungszwecken .an Schüler des Kir
chenmuaJ.kem bedürfen der Genehmi:gun,g des Ge-

. meindekitchenrates, detiauch üiber die Erstattung der
entst-ehenden K,osten etjtsch�ktet.

§ 12

(1) Der Kirchenmlisiket i,st · für die ,sorgfälti,ge Be
handhmg der v,on füni benutzten Instrumente· der
Gemeinde verantwortlich. Er 'hat sLe stets. unter
Ver,schluß zu halt-en, kleiner,e Schäden nach Mög

·]j.chk�it selh.st zu -beheben, größere Schäden .unv-er-
2lüglich dem Gemeindekirchenrat zu melden. Ins
ibesonidere ,sind die Rtchtlin1en für den Orgelbau
-und 'die Orgelpflege· �u beachten.
(2) Die von der Gemeinde für die di•enstliche Tä
ti,gkeit d:es KirchenmU$ikers beschaffte Orgel- und 
Chorliteratur hat der, Kirc'hen:musiker sor.gfältig m 
behandeln. aufzübewähren 1imid ._ in ein Bestmdsv.ir-
zeichnis ·einzutra-gen. · · �-

§ 13
Es wfrd von dem Kirdhenmusiker erwartet, daß er 
in Notfällen in seiner Gemeinde und in den Nach
bargemeinden . unentgeltlich, gegen Ersatz barer Aus
lagen, Vertretungen· ül>ern.immt, soweit es seine ei
genen Dien.stoblieg�nli:ei1ien zulassen. -

§ 14
Unibescha,det der Diensr(!pflidht gegen.über s,einer Kir
chengemeinde soll der: Kirc!henmusi.k.er bereit sein, 
ihm vom Kirdhenkreis, oder v,on der Landeskirche 
übertragene . überg,emeinclliche Aufg;aihen zu i.iibemeh
men. 

§ 15
(1) Der jährliche Erholungsurla1ub .des Kirchenmusi
kers ist so zu legen; dijß er nicht in di,e kirohliohen
Festzei1en fällt. · 
(2) Der Kirdhenmusike'r .soll ooch Möglichkeit für ·
dte Dauer seines Erholungsiurlalllhs oder einer son
stigen länger;en Ahwes,enheit vom Dienst einen g,e
ei,gneten · Vertreter .st,�llen.. Di,e Kost-en der V,ertre
tung trägt die Kircihe�,emeind.e.
(3) Der Kircihenmu.sik�r erhält als Ausgletch :f:iir
den Sonntagsdienst D_ienstbefreiung an etnem a.ride
ren Wochentage.

111. lu$ammeharb�it V,Oin Pfarrer,
'hauptberuflichem Kirche,nm.usik.er

und Gemeindekirchenr,at. 

§ 1
Dem Kirahenmusiker. soll Geleg,enlheit gegeben. wer
den, i-n regelmäßigen Bespredhungen mit dem Pfar
rei' die -kirohenmusi.kalis.dhe Arbeit, insbesondere die 
mu&kaJi.sche Ausges'.(altung der Gottesdienste, auf 
längere Sidht zu planen und festzmleg,en. Sind meh-

rere P;farrer oder mem-ere Kiir-chenmusmer i.n clier Ge
meinde -tätig,· -so lädt der VorsHzende des Gemeinde
kirchenrats oder des vom Gemeindekirchen.rat be
stellten Kirchenmu-sik:alischen AusschU&S·es Pfarrer 
und Kirchenmus-iker zu den gemeinsamen Bespre
chungen ein. 

§ 2

(D Di,e Lieder für den Gemeindegesang werden vom 
Pfarrer ausgewä'hlt,' soweit sie nicht im Wochenlied
plan festliegen ,oder. in den in § 1 g,e;.ainnttm, re1gel
mäßi:gen Besprec'hungen �emeinsaan -festge1e_gt wer
den. Sie_ sind dem Kirchenmusiker mögli.dhst früh, 
spät-estens bis zum Mittaig de.s vorhergehenden Ta
ges, mitzuteilen. Ist die Mitwirkung des Kirchen
chores •beim - W echselg.esang vor.§esehen.. so muß der 
Kirchenmusiker die Mitteilung üiber die angesetzten 
Ueder spätestens am Tage vor der letzten regelmä
ßigen Probe des Chores in den Händen haben. 
(2) Im ührigen ist. die Auswahl der musikalischen.
Werke für den Gottesdi.enst und me Amtshandlun
gen dem Kircheumus1iker _im Rahmen ,der in § 1 v-or
,g-esehenen Verständigung mit dem Pfarr-er vorbeha.l
t-en.

§ 3
(1) Di,e Gemeinde st:ellt dem Kirchenmusiker für die
Chorarbeit einen geeigneten Raum mit Instrum,ent
zur Verfügung und übernimmt dafür die Kosten.
(2) D1e 'für die dienstliche Täti.gkeit des Kirchen
musiker.s erforderliche Orgd- und Chorlite·rat:ur wird

. von -der Gemeinde 'im Rahmen _der vorgesehenen
Haushalti!imitt-el beschafft und blei.bt in Lbl'em Ei
gentum.

§ 4
(1) W-enn andere Chöre und Instrumenta.Ikr.eise· als
di•e der -Gemeinde und ·andere 011gelspiieler-herange
zo,gen werden .soU.en. so SiOll vorher ein Einver-

. ständnis zwischen Kirchenmusiker und Gemei-ndc
kirchenrat herbeig,eführt werden.
(2) Wenn Gesangs- und Instrumental.s,olisteu:i., in den
Gottesdiensten,, bei 'den Amtsharullungien und kir
chenmusiikalisohen Ver,anstaltungen herang,e,zo!gen wer
den sollen. .s.o hat der Kirc'henmusik:er .dafür zu sor
gen, daß keine unzulänglichen Leistungen oder un
geeignete LHer'!ltur ·c1.a:r�eboten werden.
(3) Wierden andere Kräfte mit der Sinig- und Chor
arheit in einem Arb,t'itskreiis oder -einer Einrichtung
der Gememde boo.uftragt,. so soll das. im Einver
.ständnts mit dem Kirchenmusiker g,eschehen, da.mit
die E:i.nheitlidhkeit der kirchenmu.s.ikalischen Arbeit
in der Gemeinde gewährleistet bleibt. 

§ 5
Fal1s Meinung,sverschiedenheiten zwischen -Pfarrer 
oder Gemeindekirchenrat und Kirchenmusiker über 
Frag,en des kirchenmusikalisdhen Dienstes nicht be
ho'ben werden können, soll steh der Superintendent 
im 'Benehmen mit dem Kirchenmusikwart um eine 
Lösung bemühen. · l(o111mt keine Einigunß Zll,St-ande, 
so kann die abschließende Entooheidung des Kon
,sistoriums beantr,agt werden. 
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§ 6
Der Kirchenmusiker ist zu den Sitzungen des Ge
meindekfr.chenrats und der Gemein:deaiusschüsse in 
wichtigen Angelef!ienheiten seines,· Arbeitsgebietes mit . 
•beratender Stimme• hinzuzuziehen; Da.s gilt aucli
für die Haushaltslberatungen,, soweit es si,ch um die 
Bereitstellung von Mitteln für Zweck,e der Kirchen
musikpflege (z. B. j,ährlicher Choreta,t,, Besmaifung 
von Noten und Instrumenten) handelt. Dem Kir-

. ohen.musiker soll die· Möglichkeit gegeben werden, 
Fragen seines Ver.antwortungslber,ei,phes fn einer Sit
zung de.s Gemeindekirchenraties selbst vorzutragen. 

§ 7
Wird der Kirchenmusiker zu kirchenmusikalisclien 
Arbeitstagungen und · Kursen · eingeladen,, der,en Be� 
such im Interesse seiner Fortbildung liegt, - so: . soll 
der Gemeindekirchenrat ihm den benötigten Urlaub 
erteilen, .soweit es diie dienstltchen V,erhältnis1se ge
statten. Werden di•e anfallenden .baren Auslagen 
nicht von .anderer Seite getragen, so sollcti sie von 
der Kir.chen.gemeinde er.stattet werden; 

IV. 
Diese Ordnung tritt am 1. Mai 1969 in Kraft. 
Sie tritt an die Stelle der bisher geltenden entspre
chenden Bestimmungen.. i:nsibesondere der allgemei
nen Dienstanweisung·· für · hauptberufliche Kirchen-

., musiker vom I. August 1941. 

GreifswaJ.d, 15. April 1969 

Die KirchenleitunB der Evangelischen l(indeskirche 
Greifswald 

D. Dr. K r u m m ache r
Bisoho.f 

Nr. ZJ Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
lür 1- Kirchenmusiker. 
Vom 18. Mirz 1969 

Die Kir-0henleitung der Evangelischen Landeskirahe 
G r e i f s wald hat auf Grund von§ 10 Ahs. I des 
Kir.chenigesetzes üher dte Vorbildung und Anstel
lungsfähigkeit von Kirchenmll!Sikern v,om l I. No
vember 1960 (ABI. Greif.swald 1962, Nr. 2, S. 14) 
gemäß Artikel 32 · Abs .. 2 der Kir-Qhenordnung f9l
gende Ordnung für die Ausbildung ·von Kirooerunu, 
sikern und die Mittlete Prüfung für Kirchenmusiker 
m-Prüfong) erlac;,sen. · 

§ l
Di-e Ausbildung der B-Kirchenmuisiker erfolgt auf
der Kirchenmusik.schule. · 

§2
(1) Zum Studi<um als B-Kfr.cheilJilJusiker können Be
werber zugelas,i;en werden, die

a) der evangelischen Kirche angehören,
b) das. Abschlußzeugnis einer, zeh�l.assigen Ober-

.schule
oder ein entsprechen.des Zeugnis besit:ren,

•C) eine hinrekhende musikali.sch.e V orbiJ.dun,g be-
siitzen. 

(2) Das Konsistorium kann in begründeten Einzel
fällen von den Erfordernis,sen des Abs. 1 Buclist. a
undi b befreien. ·
(3) Der Antrag auf ZulaSSIUng .rum Studium ist an
das Aushildungsinsfüut 2Ju richten. Dem Antrag
sind fo1genide Unterlagen bcizufüg,eni

a) ein h.andgeschriehener Leben.slaüf,
b) eine beglaUJb:igte AlbschrHt des l,et,;zt,en Schul�

�eu,gnisses.,
.c) ein amtsärztliches, Gesundheitszeugnis, 
d) Nachweise über die musik,alische Vorbildung,
,e) ein_e. Konfirmatilonspescheinigung,
f) ein pfarramtJi.ches Zeugniis.

§ 3
(I) Dte Zulas.sung zur Ausbildung . .als. B-Kirchennrn
siker wird von dem Ergebnis einer · Aufoahmeprii�
fung abhängig gemacht.
(2) Die Aufnahmeprüfung erstreckt sich auf folgen�
de Fächer:

a) GehörhiJ.dung
Vomblattsin,gen einer leichten Chor.stiimlle,
musiktheoreti,s,che Ele:(ilentark.enntnisse,

b) Singen und Sprechen
(Vortrag eines Kirchen- ,oder VolksHedes),

d Klavterspi-el 
(Vortrag einiger. Stücke im• Schwi,erigkeitsgr.a,d 
leichterer Sonaten der Wterier Kl� und der 
zw.eistiminigen Inventionen v,on J. S. Bachl; 

d) Orgelspiel
(Vortrag einiger Stücke im Schwi,erigkeitsgr,ad
des F-Dur-Präludirums, von J. S. Ba-eh oder der
Choralbear.beitung „Nun bitten wfr den heili,
.gen Geist" von Buxt,ehude; Choral.s,piel).

(3) Ausnahmsw.eise kann bei sonst genügerudm, Lei
stungen von.· einer Aufnahmeprüfung im Orgelspiel
abgesehen werden,.
(4) Die Aufnahmeprüfung kann ,erfäs,s,en werden,
wenn· der Bewerber die kirchenmusikali,sche Co Prü
fung bestanden hat
(5) Spielt der Bewerher noch ,ein an,cleres Instru
ment, so kann dj,e Aufnahmeprüfung auf seinen
Wunsch ent,sprechend erweitert w,erden.

§ 4
(1) D-ie Ausbildung c;lauert in der Regel 6 Semester.
(2) Sie umfaßt folgende Gebiete,

a) �ünst},eri,sches.·und liturgiisches Orgelk;,piel. Or-
gelkunde,

h) Chor- und Singleitung, ,chor.is�he Stimmbüdu�
fr

:
Gemeindesingen,

c) .. Sing,en und Sprechen,
d) Musiktheorie (TonsatJz, Gehörhil,dung, Partitur.

und · Generalbaßspiell,
e) Klavier.spiel,
f) Blasen (obligator�h ,öder fakultativ),
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g) Liturgik und Hymnologiie; liturgisches, Singen,
h). Musik�eschichte, Instrumenten.-, Formen� und

LiteraturkuJ;lide, 
i) Katechetische Grundaus,bH-dung.

§ ,5
(l) Diie Mittlere Prüfung wird vor dem Kir-chenmu
sika.lischen Prüfungsausschuß der Landeskirche ab-
gelegt.

· · 

(2) Das Konsisborium s,etlzt den Prüfungstermin fe.st
urid giht ihn bekannt.

§ 6
(1) Der Antrag auf Zulassung .zm Mittleren Prü
fung für Kirchenmusiker rn-Prüfung) ist rechtzeitig 
üher den Leiter der KirchenmUSlikschu1e an das Kon
ststorium zu richten. 
(2) In Ausnahmefälle.q: können zur Prüf1..11ng auch
BewerJ:>er zugelassen -werden, die· ihre kircbenmusi� 
kali:sche Vorbildung auf andere We.tse ,erworben ha
ben. Die Zulassung wird von dem Ergebnis t>i:ner 
V orp:rüfung abhängig gema,cht. 
(3) Dem Antrag .sind folgende Unterlagen hei:zufü
gen:

a) ,ein handgeschriebener Lebenslauf,
h) eine beglaubigte .Aibsohr.ift des letzten Schul-

�ugnisses.
d •ein amtsär:ztliches Gesundheitszeugnis, 
d) •ein poliize.iliohes Führun�eugnis,
e) eine Konfirmat.ilonshescheinigung,
f) bei Bewerbern .gemäß Abs. 2 der Naohiweis ih

rer kir,ohenmusikalischen Ausibiildung und ein
pfarr:amtHches · Zeugnis,

g) ggf. der Nachweis einer bestandenen C-Prü-
fong.

(4) Der Leiter der Kir.chenmusi.k,sahule fügt dem An
trag eine Beurteilung des Bewer.hen, bei.
(5) Der V orsit,zende des Prüfongsa.u:s,schl.1$e,s ,ent
soheidet. über d1e Zul&s.sung zur Prü:6ung. Gegen
einen aMe:lmenden Bescheid, der scliriflilkh zu be
gründen ist, steht dem Betroffenen innerhalb einer
Frist von 2 Wochen die Beschwerde· bei der Kir
<Jb.enieitung offen. Diese enflSodheidet en.dgülti!g.

§ 7
(1) Das Konsmtiorium kann eine Prüfungisgehühr er
h.ehen. Di,e.sie i,s,t 2 W oohen vor dem Prüfungster
min an di.e · Kasse 'des Koru;istoriurris zu zahl,en.
(2) Bei Wiederholuni der Prüfung (§ 18) is,t di,e
Hälfte der Prüfun,gsg�hr zu zaihlen.
(3) Bei Rücktritt vor . 'dem Prüfungstermdn wird die
Prüf ungsg.ehühr er.stattet.

§ 8
(1) Das Konsistorium heruft die MitgHeder des Prü
'fung.saUSISIChUJSSes � die D.aiuer von 5 J ailuen und
bestellt den Vorsitzie:iiden und seinen Stdlv,ertreter.
(2) Die Prü:6ung. wird von · einer aus mindest�
3 Mitgli.edern des Prüfongs,allffichusses bestehenden
Prüfungskornmisston ahg,en,ommen.

(3) Der _Vorsitzende des Prü:f.ttn@S,8.1JJS1Sichus,s,es iJSt zu
gl,e1ch V orsHzender der Prüfungslmmm1ss1on. Erbe
stimmt a•uch dte ühr.igen Mitglieder der Prüfungs
kornmisston.
(4) Bei der Prüfung in den -einzelnen Fächern müs
sen mindestens 2 Mit.gliieder der Prüfungskommis
sion mitw.irken.

§ 9
0) Zür Prüfung ist eine schriftliche Hausarbeit aus
dem Gebiet der Liturgik oder ,der Hymnologie oder
der Ges.chichte und Praxis der evang,e1iisc.hen Kir
,chenmusik einzurei,chen. Der V or.sifaenode des Prü
fungsaus.scln.11.sses benennt· di,e Themen.
(2) Für die Anfertigung der Arbeit stehen dem K,an
didaten 6 Wochen zur Verfügung.

§ 10
(1) Di,e weHer•e Prüfung gli-edert .sich in ,einen schrift
lichen und in einen praktischen und müin.d.liche.n
Teil.
(2) Die .schriffüche Prüfung umfaßt

1. Tons,at!z (Kla1usur) Dauer, 5 Stunden 
2. Musikdiktat · Dauer, 45 Minuten

(3) Die praktische und mündHche Prüfung umfaßt
1. Künstlerisches Orge1sp1el

Dauer, etwa 45 Minuten 
2. Litiurgisches Orgel.sip.i,el

Dauer, etwa. 20 Minuten 
3. Chorleitung Dauer, etwa 30 Minuten 
4. Singen und Sprechen Dauer, etwa 20 Minuten
5. Gehörbildung und Tonsatz

Dauer, etwa 10 Minuten 
6. Partitur- und Gen:eralbaßspiel

7. Klavier.spiel
8. Liturgik
9. Hymno1ogie und

Dauer, etw.a 10 .Minuten 
Dauer, etwa 20 Minuten 
Dauer, ebwa 15 Minuten 

liturgisches Singen 
Dauer, etwa 15 Minuten 

10. Orgelkunde Daiuer, ,etwa 10 Minu�en 
11. Musikgeschichte einschl. Formenkunde

Daue.r, etwa 15 Minuten 
12. ggf. Bläser.spiel Dauer, •etwa IO Minut,en 

(4) Die katechetische Grundaru.shildung schließt mil
einem Colloqu:irum a'h, das zum katechetischen Hel
fer-dienst her,echtigt.
(5) Die mün-dliche Prüfung in den Fitchem Liturgik,
Hymnologie und liturghsches Silllgen, Org,elkunde,
Mt11sikge:schlchte einschl. Formenkund.e und ThooJ.o
giische .· Grundaus:bildung, Kir.phenlmnde kann berefü
vorher in einem besonder-en Prüfungsa:bsch:nitt aihge
legt wer.den.

§. 11
In der s.chr,iftli-chen Prüfung wer-den folgende Anfor 
derung,en gestellt, 
L Tonsam 

Dreistimmiige polyphone Chora.lbearheitung instru 
mental (Org,el oder Bläiser), oder v,okaJ, oder in 
-strumental-vokaJ gemischt, oder Y.erborrung eine 

· kurzen füheltextes (Chor oder Solostimmen mi
ß.egleitungl.
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Aussetzen eines mittels.chwer,en Generalhaisses und 
Anfertigung· eines vterstimmigen Kantionals.atzes 
für Chor, Orgel oder Bläiser. 

2. Musikdiktat
Ein schwierigeres -einstimmiges melodisch-rhyth
miisches, Diktat;
,ein mehnstimmi,g,es Musikdiktat, z. B. vi,enst.immi
,ger ChoraLsatz, w.iederzug,ehen duwh Auß,enstim-

. rp.en und General'baßhezifferurng.

§ 12

Die Anforderungen der praktiischen und münidUchem 
Prüfung sind: 

a) :künstlerisches Org,el.spi,el
Vortrag von 3 mittebchweren C.etwa Bach III,
6) und s,chwerer,en (etwa Bach II. 2) W-erken.
Dahei iist ein Werk -eines Ahen Meisters, das
:llweite von. Bad1, dais dritte aus, .der Literatur
,der Romantik oder Modeme zu wählen.
V-0rtraig eines, vom F8lchl.ehr,er 2 Monate vorher
benannten Stückes, das selbständi,g vorbereitet
und eingerichtet wur-de.
NachweiJS der Beherrschung von 10 Choralvor
spielen, davon mindestens 5 aus dem „Orgel
büchlein" von Ba.eh.
Vomblatt.sp.iel eines lekhter-en Chor.alvorspiiels.

h) Li:turgi,s,ches Orge1spiel
Folgende Aufgahen werden dem, Prüfling 2 Ta
ge vor der Prüfung gest-ellt,
Begle.it,sät:ze zu Kir,chenli,eidern mit c. f. im So
pran (o:blrgait) und Baß, au,ch im strengen Satz.
Zwe.i- biis vierstimmiige theihati,sohe Modulation.
Eigene :llwei- hiJS vi.erstimmige Choralhearhei-
1ung (Choralvorspiel oder Orgdd11or.ail).
Folgende Aufgaben werden dem Prüfling in
der Prüfung gestellt,
BegleiJt:sä:f.oze zu einfachen KirchenHedern nach
de:m Gesangbuch miJt c. f. im Sopran. Trans
ponieren ;eines Choralsat0es . nach dem Gesang
buch oder Choralbu.ch. Improvisier,en von
izwei- bis, viersitimmi1gen Irrt,onation,en. Aus,
wendi-gspiel-en von hekannter-en Kir,chenJi.edern
und liiturgischen Stücken.
Zur Prüfung im Li<turgis-chen Orgelspiel gehört
der Na,chweis, daß der Prüfling in Anwesen
heit eines. Beauftragten der Prüfungskommis
sion einen GemeindegO"tt,esd1enst musikalisch
dur>chgeführt ha1.

d Chorleitung 
Erarbeiiten und Diri·gi•eren eines mittelschweren 
Werkes, etwa ,einer einfacher·en Motette von 
Schfüz., Di.s1ler -oder Pepping oder einer leich
·teren Kantat,e o-der Musizier,en mi1 Instrumen
•ten im Sinne der Kantior,eiipraxis.
Die Au:t:gahen werden dem Prüfling 6 Tage vor
der Prüfung gestellt.
Kennitnis der met-hodis.ch.en Wege für di,e cho
rische Stimmbi1dung.
Zur Prüfung. 'in der Chorleiitung gehört der
Nachweis, daß der Prüfling iri Anwes.enhei1
eines Beauftmgten der Prüfungskommission ei
ne Choralsingstunde hefr1edi.gend durchgeführt
hart.

d) Singen und Sprechen
Vortrag von mittels.chwer-en Uedern und Ari-en
(einfacheres Klaviierlied der Romantik, Kl.eines
Geisfüches Konzert von Schütz).
Einwandfreies, Sprechen -eines Liedes oder li-
11ur.gisd1en Text,es.
Fragen 21ur Stimmerziehung.

e) Gehör:biLdung und Tonsa1tz
Erfassen von Intervallen und Akkorden.
Vomiblattsingen einer miHels.chweren Chiorstim
me.
Ken,DJtnis von AkkordverhinduI11gen.
Schema,tisch:e. Modulationen. Improvisieren ei
nes Volksliedsat�es.

f) Partitur- und Generallbaßspiel
Spiel einer schwierigeren Chorpartitur in neruen
Schlüsseln und eines viersrtimmi.gen homopho
nen Satzes, in ahen Schlüs,s,eln <Bach-Bargiel),
GeneraLbaßspiel na,ch Vor'l,a.gen (Grabner, Ge
neralhaßühungen Ohernt'Ufe).
Zur Vorhereiitung dieser Au:t:gahen stehen in
der Prüfung insgesamt 30 Minuten zur Verfü
gung.

g) Klavierspiel
Vortrag von· 2 oder 3 mittelschweren. Werken,
etrwa Mozart, ,c-moll-Sonate; Bart6k, Miknok,os
mos IV und V.
Dabei ist je· ein Werk .a,us ·der Literatur der
Klassik eins,chl. Ba,ch, der Romanti.k oder der
Modeme zu wählen.

h) Liturgik
Ges.ch1chite des-christlichen G.o.ttesdienst,es. Got-
1esdienstformen der Gegenwart eillJSchl. der
kirchltchen Handlungen. Das Kirchenjahr und
seine wi.chti.gsten Perikopen; Gestaltung von
Alhendmusiken.
Kir,chenmusikalisch-liturgiische Bestrahun1gen der
· Gegenwart.

" ' 

i) Hymnologie und liturgisches Singen
Ges,chkhte· des Kir,chenliedes, Ges-cMahtie de:s
Ges-ang1lmches, einschl. des refotmiert,en Psal
ters. Kenntnis des Gesangibuches. füblische
Grundlag·en und Htmgische V erwendtung der.
Lieder. Me1odienkunde.
Kenntnis . der liturgis-d1en Weisen, der w1chtig
sten Psalmtöne und der Regeln der Psailmodiie.
Unhegleiltetes Singen von liturgischen Weisen
und KJr,chenliedern.

k) Orgelkunde
Dberskht über die geschiichtliche Entwicklung
der Orgel und des Orgelbaues. Kenn�nis, der
wkhtigsten Orgelteile und Ladensys.t,eme.
Register- und Dispositiionskun.de. Stimmen von
Roihrwerken.
Beseitigung von leichten Störungen.

ll Musikgeschichte und Formenlmnde 
Die Hauptepochen der Musikgeschichte. Ge
scMchite der evangelischen Kirchenmusik, ih
rer musikalischen Formen, ihrer Tn&trument•e 
und Aufführungspraxis, Kenntnis der wichtig
sten Chor- und Orgelliteratur. 
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m) Blasen eines, Blechbiasinsitrumentes
Spiel einer Kir,ehen- und VolksliedmeiLodie und
einer Stimme eines· Bläs,ersa!Jzes. Bebierrsdmng
der .spiehechnis,chen Grundlagen des lnslru
mel1ites. Kenntnis, der gebräuchli.chsten GRt-
1ungen, von Blechblasins,trumenten und ihrer
V e11wendung in der Kirchenmusik,.

n) Katechetische GrundauSlbikliung
Al-tes, Tes!tament, Neues Testament, Kirchenge
,&chi,chte, GlaUJbenslehre, Kiwhenkunde, Metho
di,k, P.sychol,ogie, Erziehungslehre.

§ 13
(1) Beiherr.seht der Kan,didait ein anderes Instrument
(z. B. Cembalo, ein Hol21bla:s- oder Streichinstru
ment), kann die Prüfung auf .seinen Wuns,ch mt
sprechend erweHert werden. 
(2) Eigene Komp,a,sHilonen können .zusätzlich bewer
tet werden, wenn sfo mindestens 6 Wo,chen v,or dem
Termin der Tonsatzklausur beim Konsisitor1mn ein
gereichl worden sind.

§ 14
In, heoonderen Fällen kann der V.orsHzemde des 
Prüfungsausschusse& _einem Bewerber, der,eine gl,ekh
wertige mllß1kalische Prüfung erfolgreich aibgeLegt 
hat, die Prüfung in siolchen Fächern erlassen, die 
er mH mindesiten& der Note „:befriedi�end" bestan
den, hat. 

§ 15
Der Verlauf der Einzelprüfungen wird in einem 
Kur21prot.olooll fes,tgehalten. Die Prüfungskornmisston 
entscheidet in gemeinsamer Beratung über die Er
gebnis&e der Prüfung. 

§ 16
(1) Die Ergebnisse der Einrzelprüfungen und die G��samtleistung werden wie folgt hewerbet: ,,.sehr gut 
(1), ,,gut" (2), ,,befried1gend'· (3), .,au&r-eichend" (4),
.,ungenügend" (5).
Auch die Zwischenzensur,en „recht guit" O - 2) und 
.,im ganzen gut" (2-3) können •erteilt werden. 
(2) In folgenden Fächern muß mindestens die Be
wertung „ausreichend" -erreicht werden:
Künstlerisches Orgelspiel Li,tur,g�s,cheS< Orgelspiel. 
ChorleHung, Lütm::gi,k. 
(3) Ist das Prüfungsel'gehnis in einem der in Abs. 2
genaill)lten Fächer ·.,ungenügellJd", gilit die Prüfung
als nicht 'abgeschlossen. 
Is-t das Prüfungsergebnts in zwei der in Abs. 2 ge
nann1en Fächer „ungenüigernd", ist die Prüfung nicht 
ibes·tanden und muß wiederhol,t werden. 
Dasselbe gilt, wenn di-e Leis,tunigen des Prüflings i'Il 
3 anderen Fächern als „ungenügend" bewertet wor
den sillJd. 
(4) Bes-andere LeistuIJ;gen können auf dem Zeu�nis
vermerkt werden.
(5) Da,s Ergebnis, der Prüfung wird in zwei Ges.amt
nioten: '(,.Befähigung für d<l!s Organis>tenamt" un:d 
,,Befähigun,g für da:s Chorleiteramt") zusammenge
faßt. 

§ 17
(1) Der Prüfling erhält über die bestandene Prüfung
ein Zeugnis nach dem Muster in der Anla,ge, aus
dem die Gesamtno•ten und die ·,Einzelergebnisse zu
ersehen sind.
(2) Hat der Prüfling die Prüfung nicht abgeschlossen
oder nicht bestanden, ist ihm dies zu bescheinigen.

§ 18
(1) Die Prüfungskommiss1on bestimmt, wann . eine
nicht bestandene Prüfung frühestens wiederholt wer
den kann. Ob eine zweite Wiederholung s-tattfin
den darf, entscheidet das Konsistorium, das auch
die Einzelheiten regelt.
(2) Für 'die Wiederholung der Prüfung kann dj,e
Prüfungskommissi.on Befreiung von s,olchen Fächern
gewähren,· die mit mindesitens „befriedigend" be-

, wertet wur,den ..
(3) Gilt die Prüfung als nicht .abgeschlossen und
sind eilllzelne Fächer zu wiederhol,en, muß d1es, in
nerhalb von zwei Jahren geschehen. Andernfalls
wird die bisher abgelegt Perüfung ungül,tig. Ober
Ausnahm�n entscheidet das Konsistorium.

§ 19
(1) Ist der Prüfling durch Kwrnkheit oder sonsti.ge
von ihm nicht zu verant,wortende Um.stände an der
Ablegung der Prüfung oder eirnzelner Prüfungsfäche1
verhindert, s,o hat er dies, beiJ Erkr,ankung durch ein
ärztliches, Zeugnis, im übrigen in sonst geeignete1
Form nachzll!weisen.
(2) Bricht der Prüfling aus den in Abs.at:z 1 genann
ten Gründen die Prüfung ab, .so wird diese beirr
nächsten Prüfungstermin fortgeführt.
(3) Erscheint der Prüfling ,ahne ,ausrei,chende Begrün
dung an einem Prüfungst,a�e oder zu einzelnen Prü
fungsfächem nicht, s,o gilt die Prüf�ng als nich
bestanden.

§ 20
Mit der Verleihung der Mittleren Urkunde über dil 
Anstellunigs.fähigkei:t durch das K,onsiistorrum au 
Grund der bestandenen Prüfung (§ 4 des Kirchen 
gesetnes vom 11. November 1960) erhält der B-Kir 
chenmusiker da& Recht, steh um einfochere haupt 
berufliche Kir.chenmusilk:ersteHen rn-Stel1en) zu be 
werben. 

§ 21
(1) Diese Ausbildungs- und Prü:6u�ordIJJung tri1
am 1. 'April 1969 in Kr,aft.
(2) Alle entgegenstehenden Bestimmun�en, tnsheson
dere die Richfüni,en für dte Ausbildun,g von Org11
nisten und Chorleitern auf den Kirchenmusiks,chll
len vom 20. 7. 1938 - E.O.I. 2003/38 - finde
keine Anwendung mehr.

Greifsw,ald, 18. März 1969 

Die Kirchenleitung der Ev.ang,elischen Landeskireh 
Greifswald 

D. Dr. K rummach-e'r
Bischof 
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Kirchenmusikschule Gr.eif swald 

ZEUGNIS 
über die Ablegung der Mittler,en Prüfung 

für Kirchenmu�iker 
{B-Prüfun,g) 

Herr/Fr,au/Fräulein 

.geb. ,am ............................................................................. ............. in 

hat ,am ............................................. , ............................................ in 
vor dem Kirchenmusikalischen Prüfungs,aJusschiuß der 
Evangelischen Larndes.kirche G r e i f s w a 1 d die Mitt
lere Prüfung für Kirchenmus,iker {B-Prüfiung) gemäß 
§ 4 des Kirchengesetzes über di1e Vorbildung und
Anstellungsfähigkeit von Kirchenmusikern vom 11.
November 1960 .ahgele.gt und mit folgenden Gesamt
noten bestanden:

Befähigung für das Organistenamt: ..................................... . 

Befähigung für das Chorleiter,amb: ................................. . 

Einzelerg,ebniss.e 

Künstlerisches Orgelspiel 
Liturgisches Orgelspi,el 
Chorleitung 
Klavierspiel 
Liturgik 
HymnoLogie und liturgisches Singen 
Singen und Sprechen 
Tonsatz 
Gehörbi1dung 
Partitur- und Generalbaßspi,el 
Orgelkunde_ 
Musikgeschichte und Formenkunde 
Bläserspiel 

Katechetische Grundausbildung 

B.emerkung,en 

•·································----·--·····• den ................................................... . 

Die Prüfungskommission 

Nr. 3) Ausbildungs- und Prüfungsordnung für ne

benberufliche Kirchenmusiker (C • Kirchen

musiker) 

Vom 18. März 1969 

Die Kirchenleitung der Evangelischen Landeskirche 
G r e i f s w .a l d hat auf Grund von § 10 Abs. 1 des 
Kirchenges,et2.es über di,e Vorbildung und Anstel
lungsfähigkeit v,on Kirchenmusikern vom 11. No
vember 1960 (ABI. Greifswald 1962, Nr. 2, S. 14 ff.) 
gemäß Arti:kel 132 Abs. 2 der Kirchenordnung fol
,gende Ausbildungs- 'und Prüfongsordrnung für ne
beI11berufliche Kirchenmus,iker (C-Kir,chenmusiker) er
lassen: 

§ 1
(1) Nebenberufliche Kirchenmus·ik,er gemäß § 5 des
Kircherugesetzes, vom 11. November 1960 (C-Kir
chenmusi,ker) werden :auf der Kirchenmusiikschule
oder in einer anderen, von der Kirchenleitu[l,g. aner
kannten kirchenmusikalischen Ausbildurugsstätte otler
in Lehrgängen ausgebildet.
(2) Das, Konsistorium kann im Eiil'Zelfall auch die
Aushildung in einem anderen Institut oder eine pri
vate Ausbildung anerkennen. 

§ 2
(1) Zur Ausbildung als, nebenberufliche Kirc:henmu
siker können Bewerber zug,elass1en werden, die
a) der evangelischen Kirche angehören,
b) das Abs,chlußzeugnis einer Oberschule oder ein

entsrprechendes, Zeugnis, hesi!iz1en, unbeschadet wei
tergehender Anforderungen einzelrner Ausbildungs
institute,

c) eine hinreichende musi,kalisdrn Vorbildung besit-
1zen.

(2) Das Kons,istorium kann im Einzelfall von dem
Erfordernis des, Abs. 1, Buchst. a, befreien.
(3) Der Antrag auf Zulassung i-st an die Ausbil
dungsstätte nder, im Falle von Lehrgängen, an deren
Leiter zu richten. Dem Antrag s,ind folgende Un
terlagen beizufügen:
a) ein handgeschrieben�r Lebensla�f.
b) eine beglaubigt,e Abschrift des letzt,en Schulzeug

nis,ses,
c) Nachweis, über die mus,tkalische Vorbildung,

d) eine Konfirmat1onshescheinigung,
e) ein pfarramtliches Zeugnis.

§ 3
(1) Dber die Zulassung entscheidet der Leit,er der
Ausbildungsstätte oder des Lehrgangs. Sofern Bich
die Eignung des Bewerbers nicht schon aus den Un
terlagen ergibt, wird die Zulas,sung von dem Ergeb
nis einer Aufnahmeprüfung abhängig gemacht.
(2) Die Aufnahmeprüfung soll den Na,chweis einer
ausreichenden mus,ikalischen Begabung e11bringen. Sj,e
erstreckt sich auf:
a) musikalisches Gehör und musikalische Grundbe

griffe,
b) Singen und Sprechen (Vortrag eines Kirchen-

oder :Volksliedes),
c) Klavtei0 oder Orgelsrpiel.
(3) Spielt der Bewerber noch etn anderes, Instru
ment, .s,o kann die Aufnahmeprüfung auf s,einein 
Wunsch hin entsprechend ,erweit,ert werden. 

§ 4
(1) Die Ausbildung dauert in der Regel drei Se
mester.
(2) Sie umfaßt folgende Geb1ete:
a) Gottesdienstliches Org,elspiiel, Orgielliter.aturspiel

und Orgelkunde,
b) Chor- und Singleitung,
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c) Singen und Sprechen,·
d) Tonsatz (Gehörbildung, Harmonielehr,e, Partitur�

spiel),
e) Gottesdienstkunde, Gesangbuchlkunde und litur-

gisches Singen,
f) Musikgeschichte,
g) Klavierspiel,
h) ein Melodieinstrument · nach eig,ener W:ahl.
(3) Auf der Kirchenmusikschul� ist di,e Alllsbildung
für n-ebeniherufliche Kirchenmusiker in der Regel
vierbunden mit einer katechetischen Grundaus-bil
dung, diie mit einem ColLoquium abschließt und zuttn
katechetischen Helfer.dienst bez,echtigt.

§ 5
(1) Die Prüfung wird vor dem Prüfungsauss-chuß der
Landeskirche abgeJ.egt.
(2) Das Konsistorium set-zt den Prüfungstermin fest
und gibt ihn bekannt.

§ 6
(I) Das Konsistorium beruft di,e Mitglieder des Prü
fungsausschusses aiuf die Dauer von 5 J,ahren und
bestimmt den Vorsitzenden und s,einen Stellv,ertre
tet.
(2) Die Prüfung wird von einer aus mindestens drei
Mitgliedern des Prüfun:gsausschusrs,es bestehenden
Prüfungskommission abgeoommen.
(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist zu
gleich Vorsitzender der Ptüfung;;Ioommissi;on. Er be
stimmt die übrigen Mitglieder der Prüfun�kommis-'
sion.
(4) Bei der Prüfung in den einzelnen Fächem müs
sen mindestens zwei Mitglieder der Prüfungskommis
sion miiwirken.

§ 7
(1) Der Antrag .auf Zulassung :ziur Prüfung ist recht
zeHig über 'den Aus:bildungsJ.eHer an das Konsisto
rium zu richten.
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen heiizufü
gen:
a) ein handges,chriebener Leberuslauf,
b) eine beglauibigte AbschrHt des letzten Schulzeug-

nis!Ses,
c) ein polizeiliches Führung,szeugnis.,
d) eine Konfirmatiionshes�heinigung,
.e) ein pfarramtliches Zeugriiis,
f) ein Nachweis ilber di!e e:dolgr.eiche Durchfüh

rung eines Gottesiclien,stes in Anwesenheit eines
Beauftragten des Prüfunss,a'U6Schusses.

Soweit Unterlagen zu a, b und ä schon mit dem 
Antrag au.f Zula.&sung .iiur Ausbildung eingereicht 
worden .sind (§ 2 A.bs. �), können die.se beii der 
Meldung zur Prüfung wieder verwendet werden. 
(3) Der Ausbildun&,5leiter fügt dem Antrag eine Be
uz,teilung des Bewerhem bei.
(4) Bewerber mit anderweitiger Vorbildung gemäß
§ 1 . Abs. 2 haben bei dem Zul&ssungsantrag ihr•e
kirchenmusikaliische Ausbildung nachzuweisen.

(5) Der VorsHzende des, Prüfungsausschus,s,es ent
scheidet über die Zul!llSSung zur Prüfung. . Gegen
einen ablehnenden Bescheid, der ,schri:ffüan zu be
gründen ist, steht dem Betr-offenen innerhalb einer
Frist von 2 Wochen die Beschwerde beim K,onsi
storium zu. Dieses entscheidet endgültig.

§ 8
(1) Das Konsisforium kann eine Prüfungsgebühr er
heben. Diese ist 2. Wochen: vor dem Prüfungster
min an d1e Kasse des Konsi:sboriunts zu zahlen,
(2) Bei Wiederholung der Prüfung (§ 17 Abs. 1) ist
die Hälfte der Prüfungsgebühr zu zahlen.
(3) Bei Rücktr.itt vor dem Prüfungst,ermin wird die
Prüfungsg,ebühr erstattet.

§ 9
Die schriftliche Prüfung dau.ert in der Regel 3 Stun
den und umfaßt folgende Klausurarbeiten, · 
1. Gehörbildung

Leichite melodisch-rhythmische Musikdiktate ein
stimmig und im zweistimmigen Satz.

2. Tonsatz
AuSJ&etzen eines einfachen: Kirchenliedes oder ei
nes leichten bezifferten Bas.ses im viez,stimmigen
Satz. Erfinden einer Gegenstimme zu einer kur
zen gegebenen Melodie.

§ 10
Die mündlich-praktische Prüfung -el"streckt sich auf 
folgende Fächer, 
1. Gottesdtenstliches Orgel.spiel O 5 Minuten):

a) unvorbereitet, Vomblattspiel,en ,einiger Choral
sätze nach dem Choralbuoh, auch triomäßig.
Beherrschung der liturg:iischen Stücke des Got
tes1lienstes. Improvisieren einer Choralintona
tion.

b) vorbereit.et, Auswendigiapiden einiger bekann
ter KhchenHeder. V,ortrag ein.er kuraen Cho
raleinleitung und eines schw1erigier,en Kirchen
liedes, auch triiomäßig.

2. Orgelliteraturspi,el (20 Miil'Uten):
a) Vortrag zweier leichter,er Werke Alter und

Neuer Meister, im Schwi,erigkeHs.grad von
Bachs, .. Kleinen Präludien und Fugen".

b) Vortrag von drei leichten Choralvorspl,elen,
die von der Prüfungskommiission a·us einer
Liste von mindestens zwölf -erarbeiteten Stük
ken etwa vier Wochen vor der Prüfung aus
gewählt sind.

c) Vomblattspielen eines leichten Orgielstüclces.
3. Chor- und Singleitung (30 Minuten),

Erarbeiten. und Dirigieren eines viie11stimmigen ho
mophonen oder eines leichten drei•stimmigen po
lyphonen Satzes (z. B. Kugielmann, A.Mein Gott
in der Höh sei Ehr)., ggf. untier HiIJJZuzieihung von
Instrumenten in der Art der Kantoreiipr.axis. Die
Aufgabe wird eine Woche vorher gestellt.
Kenntnis der methodilschen W eg,e für die Eins tu-

, dierung eines Satzes und für die chorische Stimm
bildung. 
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4. Singen und Sprechen 00 Minuten),
Vortr.ag eines lekht-eren U.edes (z. B. a.us Bachs
.. Schemelli�Li,ed-em") und einer schwi-erig,ez,en Kir
ch-enlied- oder litu.rg1schen Mel,odi,e. Spr•eahen
eines Gedicht-es oder -eines bililischen T,extes.

5. Gehörbildung und Harmoniel,ehr-e 00 Minuten);
ijrfas,sen v,on Interv,al1en un,d Akkior,dverbindun
gen, Vomhl.attsingen. •einer leichteren Chorstimme.
Kenntnis der •elementaroen Harmonielehie. Spi.e
leri einfacher Ka.deni�en und ModulaUon,e<.n. Ke.nnt-
ni,s der Kirchentöne.

6. Partiturs,piel (5 Miillu ten):
Sptel einer leichten Chorpartitur in modernen
Schlüsis,eln.

7. Gottes-dienst und Gesangbuchkunde (20 Minuten):
a) Liturgisiche Grundbegriffe. Die Gottesdienste

(Form des Hauptg,ottesdienst•es,, der tägliche
Gottesdi-enst, der Kindergottesidienst, die kir,ch
li-chen Handlung�n). Das Kirchenjahr.
Grundbegriffe cler Psalmodie.

h) Geschichte des Kirchenliedes in großen Zü
gen. Kenntnis des Gesangbuches, insbeson
dere der Wod1enlieder. Liturgische Verwen
dungen der Lieder.

8. Musikges-chichte (10 Minuten):
Kenntnis der Haupt-epo-chen der evangelischen Kir
-chernmusik auf dem Hint-ergrun<l der allgemeinen
Musikentwi>cklung. Dbenblick über die einfache
Chorliteratur.

9. Orgelkunde 00 Minuten),
Kenntnis vom Aufbau der Orgel. Register- und
Registrierkunde.
°Stimmen von Rohrwerken. Bes-eitigung kleiner
Störungen.

10. K1aviers,pi-el (20 Minuten),
Vortrag zweier s-elhstgewählter leichterer Werk,e
im Schwierigkeitsgrad von Bachs „zweistimmi
gen Inventionen'', Mozarts Wiener Sonatinen und
Bartoks ;,Mikr,ok,o,smos", Heft 3.
Ausführung einfacher Uedbegleitungen, vorbe
rehet und vom Blatt.

§ 11
Ol In der Prüfung in einem Melodieinstmment (§ 4 
Abs. 2 h) soll der Prüf.ling durch Vorspielen ge
eigneter Literatur n,a,chweisen, daß er d.a,s Instrument 
beherrscht. 
(2) Die Leistungen in di-es,em Fach werden auf das
Gesamtergebnis .angerechnet.

§ 12
(I) In begründeteri. Ausnahmefällen ka.I11n da,s Kon
s1storium zulassen, daß der Bewerber die Prüfung
lediglich für das Chorleiteramt ,oder lediglich für
,das O�gan1stenamt ablegt;
(2) Bei einer Bes-chränk.ung der Prüfung auf den
Nachweis der Befähigung für den Chorleiterdienst
werden folgende Fä,cher geprüft:
a) Chor- und Singleitung,
hl Gottes,dien,st- und Gesang;bu-chkunde,
d Tonsat1z,

d) Gehörbildung und Harmonielehre,
e) Partiturspiel.
f) Singen und Sprechen,
gl Musikgesichichte.
(3) Bei einer Beschränkung der Prüfung auf die Be
fähigung für den Organistendien,st werden folge:ncte
Fä-cher geprüft,
a) Gottesdienstliches Orgelspiel,
b) Orgelliter.aturspiel,
,c) Gottesdienst- un,d Gesangbuchkunde,
d) Tonsatz,
e) Gehörbildung und Harmoni-elehre,
f) Mus,ikgeschichte,
g) Orgelkunde,
h) Klaviersipiel.
(4) Die Bestimmungen de.s § 11 gelten sinngemäß.

§ 13
In besonder•en. Fällen kann der Vorsitrz.ende des, Prü
fungsamschusse:s einem Bewerber, der eine andere 
musikalische Prüfung erfolgreich .ahgel.egt hat, die 
Prüfung in s-ol•chen Fächern erlassen, in denen er 
si-ch bereits ausgewiesen hat. 

§ 14
Der Verlauf der Einzellprüfungen. wird in ,einem 
Kur:zprotolooll festgehalten. Die Prüf:un�kommis
sion entscheidet in gemeinsamer Berl:ltung über die 
Ergebniss,e der Prüfung. 

§ 15

(1) Die· Ergebnisse der Einzel,prüfun�en und die· Ge
samtleistung werden wie folgt bewertet, ,;sehr gut"
(I), .. gut" (2), ,.befriedigend" (3), ,.aus.rei•chend" (4),
,.ungenügend" (5).
Auch die Zwischeil!'llenruren „redb.t gut" 0-2)· und 
.,.im gan_z-en gut" (2-3) können erteilt werden. 
(2) In folgenden Fächern. muß mindestens die Bea
wertung „a111sreichend" erreicht werden,
Gottesdiensfüches Orgel.spiel, Chor- und Singleitung, 
Gottesdieru;t- und Gesangbuchkunde. 
(3) Ist da.s Prüfungsergebnis in •einem der in Abs. 2
genannten Fächer „ungenüge:nid", gilt die Prüfung als
nicht abgeschlossen.
(4) Ist da.s, Prüfungsergebnis in zwei der in Abs. 2
genannten Fächer „ungenügend", . 'ist die Prüfung
nicht bestanden und muß wieder.holt werden.
Das.selbe g;jilt, wenn die Leistungen . des Prüfllll@S- in 
drei ande;,en Fächern .als „ ungenügend" bewertet 
worden sin,d, 
(5) Bes-andere · Leistungen können auf dem Zeugnis
vermerkt werden.

§ 16
-

(1) Der Prüfling erhält über -dfe bes,tandene Prü
fung ein Zeugnis nach dem MUiS,ter der Anliage, aus
dem die Gesamtnote und die Ein:zelergebrusse zu
ersehen sind.
(2) Hat der Prüfling die Prü:(ung nicht ,a.bgeschfos•
sen, oder ni•cht bestanden, ist· ihm dies z;u beschei
nigen.
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§ 17
(1) Die Prüfungskoinmissfon bestim,mt, wann eine
nicht bestandene Prüfung frühestens wiederholt wer
den kann. Ob ei<ne 21weite Wiederholung stattfin
den darf, ents,cheidet das, Konsistorium, das auch
die Einzelheiten regelt.
(2) Für die Wiederholung der Prüfung karnn di,e
Prüfungs.kommisston Befreiung v,on solchen Fächern
gewähren, dte mit minl;lestens „befriedigend" be-
wertet wurden.
(3) Gilt di,e Prüfung als nkht ;a,bgeschJossen und
sind einzelne Fächer zu 'wiederhoJ.en, muß dies in
nerhalb eines Jahres, gesclhehen. AndemfaJ'l.s wird
di<e bish:er ahg,elegte Prüfung ungüJti:g. über Aus
nahmen ents-chei,det das Konsistorium.

§ 18
(1) Ist der Prüfling dur-ch Krankheit o,der sonstige
von ihm nkht zu v,eran1fwortende Umstände .ai1 der
A:b1egung der Prüfung oder einzelner Prüfungsfä
cher verhindert, fliat er dies bei, Erkrankung durch
ein ärztÜches Zeugnis, im übrigen in s.onst geeigne
ter Form nachzuweis,en.
(2) Brkht der Prüfling aus den in Abs. 1 g,enann
ten Gründen die Prüfung ab, wird di,ese beim näch
sten Prüfungstermin fortg,eführt.
(3) Ers-cheint der Prüfling ohne ausreichende Be
gründung an einem Prüfungstag,e oder zu, einzelnen
Prüfungsfächern nicht, gilt die Prüfung als niocht 
bestanden. 

§ 19
Mit der Verleihung der ,Kleinen Urkunde über diie 
Anstellungsfähigkeit auf Grund der bestandenen.Prü
fung (§ 5 des Kir-chengesetzes vom 11. Novemher 
1960) erhält der Kir-chemhusiker das Recht, sich um 
freie nebenberufliche Kirchenmus,ikerstefü,en (C-Stel
len) zu bewerben. 

§ 20
(1) Diese Ausbildungs- imd Prüfongsordmmg tritt
am 1. April 1969 in Kraft.
(2) AUe entgegenstehenden Bestimmungen, insbe
s.ondere di,e Richtlinien für die Ausbildung von Or
ganisten und Chorleitern Buf den Kirchenmusiksdhiu
len vom 20. 7. 1938 - E.0.1. 2003/38. -, finden
keine Anwendung mehr.

Greifswald, 18. März 1969 

Die Kirchenleitung der Ev.angelischen Landeskirche 
Greifswald 

D. Dr. Kr um m a ,c h er
Bischof 

Kirchenmusikschule Greifswald 

ZEUGNIS 
über die Ablegung der Prüfung 

für nebe.nb.er.ufliche Kirchenmusiker 
{C-Prüfung) 

Herr/Frau/Fräulein ................... .................................................. . 

geb. am ......................................................................................... in 

hat ,am ........................................................................................... in 
vor dem 'kirchenmusikalischen Prüf�ngsaus,sdhiuß der 
Evangelischen Landeskirche 'Gr e ifs w a 1 d die Prü
fung für nebenberufltche Kirchenmusiker (C-Prü
fung) gemäß § 5 Abs. 1 des Kirchenges,efaes über 
die V orhildung und AnstelJu.ngsfähigk,eit von Kir
:chenmusikern vom 11. Nov,ember 1960 abgelegt und 
diese 

bestanden. 

Einz.elerg,ebniss,e, 
Go11iesdienstli-ches, Orgelspiel 
Orgelliteraturspi,el 
Chor- und Singl•eitung 
Gottesdienst- und Ge.s,angbuchkunde 
Tonsatz (Klausur) 
Gehörbildung und Harmonieliehr,e 
Partitur spiel 
Singen und Sprechen 
Musikgeschichte 
Orgelkunde 
KlaviJerspiel 

Katechetische Grundausbildung 

Wahlfächer 

Bemerkun,g,en 

................... : ............................... ,den .... , ............................................. . 

Der Prüfungsausschuß 

B Hinweise auf staatl. Gesetze 

und Verordnungen 

Nr. 4) Anordnung über die ärztliche Leichenschau 

Ev.an,g,elisches K,onsistorium ··· 
C 12 001 - 7/69 

Greifswa1d, 
den 10. 4. 1969 

Durch die Anordmmg über di,e är.ztliche Lei:dhen
s,chau vo� 2. 12. 1968 (GBI. II Nr. 129 S. 10'41) 
ist u. a. die· Anordnung über di,e är.ztJi.che Leichen
schau vom 1. 11. 1'961 (GBI. II S. 495), auf die 
wir im Amtsblatt von 1962 Nr. 5 S. 54 hingewiesen 
hatt-en, aufgehob,en worden. 
Aus der neuen Anordnung vom 2. 12. 1968 weisen 
wir besonders, auf § 19 Abs. 1 Zif1:f.er 4 und Abs. 2 
und 3 hin, die wir im folgen.den abdrucken. 

In Vertretung 
Dr. Kays er 

Anordnung über die ärztliche Leichenscha,u 
vom 2. Dezemb-er 1968 

(Auszug) 

§ 19
(1) Wer vorsätzlich
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4'. •eine Leichenschau ohne Bestattungsschein, bei 
Feuerbestattung ohne Bestätigung des Bestattungs
scheines g,emäß ·den Bestimmungen des § 12 Ab
sätze 1 oider 3 bestattet, 

kann ,mit V erweis oder Ordnungsstrafe von 10, -
bis 300, - M belegt werden. 
(2) Die· Durchführung des Ordnungs,strafv.erfahrens
ohltegt den Leit-ern der für di,e staatliche Leitung
des Gesundheits- und Soz.ialwesens vera:ntlwortli�
-eben Organe in den Kreisen.
(3) Für di,e Durchführung des Ördnungsstrafv,erfa!h"
rens und den Ausspruch von Ordruungsstra:fmaß
nahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur
Bekämpfung von Ordnungswidrigkeit,en - OWG -
(GBl. I S. 101);

C Personalnal'lirichteu 

Berufen 
Sup,erintendent Si.egfri.ed L a n g e ,  Alten,tr,eptow, zum 
Konsistorialrait und theologischen Miltgli-ed des Evan
gelischen Konsistorilwns Gr,eifswald ab 1. Mai 1969, 
-eingeführt am 4. · Mai 1969.

Pastor Ma11tin Bar te ls zum 1. 12. 1968 zum Pfar
r-er der Kirchengemeinde B e n z , Kirchenkrei.s Use
dom, eingeführt am 27. 4. 1969. 

D. Freie Stellen

Die Pfarrstelle Stralsund St. Maden (Innens1t&dtl ist 
sofort zu besetzen. Di-e Kirchengemeinde hat ins
gesamt 3 Pf.arrs,tell.en. Pfarrwohnung vorhanden. 
Beset.zung erfolgt· durch das Ev,angelische Konsis�o� 
ri.um, an. das die Bewerbungen ,zu richten s,ind, 

E. W eitere Hin weise

Nr. 5J Naumburger Treffen 
Das Katechetische Obers,eminar Naumburg lädt ein 
zu einem Treffen der ehemaligen Studenten und 
Dozenten vom 20.-22. Oktober 1969. 
Anmeldungen sind·- his :zum 10. Juni an � 

Katechetische Oberseminar 
48 Na um b u rg (Saa1e) 
Domplatz · 8. 

zu richten. Den Angemeldeten wird ein Tagespro-
gramm zugeschickt 

In Ver-tretung 
gez. Ku s c h 

Nr. 6J Werkwochenarbeit -
Mit der Leitu�g der Werkw.o�henarbeit in unser-er 
Landeskirche ist na�h dem Tode Pfarrer Neumanns-

Stralsund die Pastorin Drechsler in Bergen/Rügen 
beauftragt worden. 

In Vertretung 
Lab s 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst

Nr. 7) Die EndgUltlgkelt Jesu Christi: Unser ge
. inelnsames Bekenntnis und seine Konse• 

quenzen für unsere Zell 

Dte nachstehenden wörtlichen Aus1züge sind dem 
theologischen Ha,uptr�f.er,at entnommen, das der nie
derländische Theol,oge Handrikus Berk!hof vior dar 
IV. Vollv-ers.ammhmg des Okumenischen Rates der
Kirchen in Uppsala über dies,es Thema geihalten und
in dem er auf die Z'entr.ale BedeU1tung der Aufersta
hung Jesu Chri.sti für das gemeinsame ökumeni>sohe
Bekenntnis, hingewiiesen hat.
Jesus Christus „endgültig" zu nennen, bedeutet so 
viel. wie ihn den Herm, die Hoffnung, das Licht 
der Welt zu nennen. Was wir hier „Endgültigkeit" 
nennen, gehörte s•tets · zum Wesen des chr1stlicfüel:l 
Glaubens. Keine einzige Zeile des Neuen Testa„ 

mentes ist ohne den Glauben ,an die Endgültigkeit 
Christi geschrieben. Das Wort selbst jedoch und 
einiges, was in ihm mitschwingt, ist neu ... 
Die Endgültigkeit Jesu Christi w.frd von zwei Sci:ten 
angegriHen. Auf der einen Seite .st,eht die jahrtau
sende alte Weh der großen Religi,on,en, in der viel,e 
bereit sind, Jesus als, einen Namen und einen \Veg 
unter viehm andl;!ren .anzuerkerun,en. Sie begrüßen 
dais Christentum als eine große Bereicherung der re
ligiösen Erfahrungen der Menschen - .allerdinigs im
mer unter der Bedingung, daß d&s Chr'is-tentum be
reit iisi, seinen -Plaf!z neben .anderen ciJncwnehm<?n: 
und nicht versucht, aUe .anderen zu ersetzen. An� 
dererseits wird die Endgültigkeit J es-u Christi von 
der modernen säkularisierten Welt a-bgelehnt. Ihrer . 
Auffassung nach ist die Gesch

i

-oh-te ein ständiger 
Strom, in dem nicht,s, abs1olut .sein kann. Alles ist 
die Wirkung VOilt ver8an,genen und die Ur&ache zu
künftiger Enl!Wiciklurigen. J ffi'US von .. Naq_,areth war 
da,s •erstaunliche Ergebnis seiner Zeit und eine äu
ßer1st eip.flußreiche Kraft in der kulturellen Ent
wicklung nach ihm. Immer n:o-ch übt er über, viele 
seine Macht .aus, aber dieser Einfluß vermischt sich 
rziw.angsläufig immer mehr mit dem .anderer Men
schen, .an.9erer Ereignisse und Entdeckungen. Die 
Zeit wird l,rnmmen·, wo .. 1$.ein B�trag erschöpft sei:r;i 
wird. Der Gla:ube, daß di�er •eine Mensch und 
1sein Werk von v,or 2000 Jahren endgültig ist, ist

in die.ser Perspektive lächer1ich. Diese zweif.achie 
Leugnung der Endgültigkeit Jesu Chrisbi :gibt es nicht 
nur im außerkirchlichen Ra:um.- Sie klingt auoh im 
Her.zen unzähliger Chr�ten an� Ist unser Beken:rit
ni,s der Endgültigkeit Jesu Christi mitten in einer eo 
weither.zigen Welt nicht ein Bewei1s für unsere Eng
stirnigkeit und Intoleranz? Sollten wir dies-es Be
kenntniis nicht viel lieber auf�ben? Würde Jesus 
nicht annehmbarer, unverfäLsobter, menschHoher, 
lieheMWerter werden,' wenn �ir di,ese ärgerliche 
Ubertreibung aufgäben? 
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Nein, das ist unmöglich. Endgültigkeit ist nicht ei
ne unwe.sent_liche Eigenschaft, di,e wir Ohristus bei
legen und die wir bejahen und vernein,ein können, 
wie es uns, gerade paßt. .•. Es ist ehen, die Endgültig
keit, die von Anfang .an be�annt und verkündet 
wurde, ISO z. B. iri dein Bekenntnis der Urkirche: 
.. J e:sus ist der Herr." 

W a-s ist die entscheidende Grundlage für das ße
kenntnis der Endgültiglceit Christi? Das Neue Te
stament gibt eine u1112Wei,dieutige . Antwort, die Auf
erstehung Jesu Christi von den Toten. Heute nei
gen wir dazu, dieses s�ltsame Zeugnis beiseite zu 
laissen; wenn wir O.IIIS aber hin, nehmen wir jedem, 
anderen Zeugniis von J esiüis .Chriistuis Sinn tmd Kraft. 
Die Auf�rstehung ist · nichts NehenBächliches; sie 
iist zentral. Und an ihr·· entschei·det ·s:ich die Frage 
nach der Endgültigk:eit. 

Zunächst jedoch wirft diese:s Zeugnirs ,eher Fragen 
auf, als daß es Fragen beantwort•et. Es stdlt uns 
vor allem 21Wei Fragen. • Die erste lautet, Gilit e.s 

überhaupt Auferstehung? Wir neigen da:zu, di,ese 
Frage zu verneinen, weil wir noch ke.iner . Auferste
hung beigewohnt haben und sie in unserem Wiirk
lichkeitsv:erständni.s keinen Plat� hat.' Für die Jün
ger w.ar dieses• Pro:hlem. nicht vtel efofacher. Als 
Christui; ihnen nach seinem Tode ,er.schien, rief er 
Verwirrung und Ungla:uiben hervor .. Als sie aber 
zum Gla,uhen gekommen waren, hatte sich i,hr Ver
ständnis der Wirklichkeit geändert. Nun sahen sie 
sich berechtigt und verpfli-ahtet. J,esus ,aLs diie· · fo
zigartige Tat Gottes zu predilgeri. Auferstehung und 
Endgültigkeit bestimmen einan,der. Wenn wir den 
Synkretismus der Religionen und dte Relativi,erung 
des SäkuLarismus verwerfen, :SO tun wfr dais nur, 
weil w'ir den Augenzeu�n und iihr-er Botschaft glau
ben und dadurch ein neues V erstäniel.riis Gottes, des 
Menschen und des Lebens g,ewinnen. Hier geht ,es 
um die Fr.age, Beurtei1eri wir · di,e Möglichkeit der 
Auferstehung Christi im Lichte. unser-es gegenwärli
•gen Ver,sländnisses, der Wirklichkeit, oder umgekehrt? 
Als Christen s'ind wir überze:ugt, daß wir ,mtworten 
müssen, daß wir von der MögHohkeit der Auferste• 
hung her die ·Wirklichkeit· beurt,ei1en müssen. 

Die zweite Frage hängt mit der erst,en eng zus,am
men, Was, war die Bedeutung diesier Auferstehung? 
Die Antwort lautet, Es war ke'ine Rückkehr IZlllil frü
heren Lehen, sondern :dte Geburt eines ll!euen Mensch
seins. Im auferstandenen ieisUB enthüllt-� Gott die 
-große Zukunft, die er für seine s,ündi!?len und in
ihrem Menschsein zurückgeibUehenen Geschöpfe vor
gesehen hat. Jesus Christus i1st der Weg, der :r.u
diesem Ziel führt. und zugleiich das, Fenst,er, durnh
das wir es, erbhcken. Vi,ellei,cht ist das Wort „.er
hliicken" etwas zu stark. Dur,ch ,das Zeugnils der
Aug'en1:z1eugen erkennen wir ·schaU.enhaft u.n,d van
ferne sein verklärt-es Menschsein. Seitdem wissen
wir, daß wir 'einen Gott: des Wande1s und der Ent
wkklung haben, der .sich mit dem ,stah1s quo der
MelllSOhheit nkht zufri.ed-en ·gibt. Ohne dißs.e ße
deutung bliebe die Auferstehung J.Mu ein isoliertes
Mirakel. Nun aber. ist "Si,e Gottes endgühi!?Je Ver
.heißung und un,ser-e endgültige Er1euchtiung gewor
den.

Bedenken wir ·zunädIBt dB1s• K11euz: Jesus Christus, 
den Gott als den Er,stling unserter Zukunft von den 
Tofen auferweckt.e, war der Gekreuzigte. ..Er er
ni,edrigte si,oh ·selhst und wurdte gehons,am bis zum 
Tode, j.a, ·bi.s zum To,de am Kr-euz. Daher hat fän 
il-Ud1 Gott über die Ma,sis,en ,erhöht." Und dieses 
Kr-eU1z w,ar die notwendi�e Kionsequrenz ,seines gan
.z,en Lehens. Im Lich�e · der Auf.erst,ehung erkennen 
unld bekennen wir . d�e Emm�rtiiigkeit des Leberis
stHes Jesu. Da,s Geheimnis di,ei..,e.s LebeI16 war, wer 
sein Lehen v1erliert · um des Rei,ches .Gott.es wil1en, 
der · wird es bew.ahneni das, Weizenkorn muß ausge
.sät wer-den und ab.sterben, um reiche Fmcht •7Ju brin
gen. Unser LebieI11Sstil · hmge�en ilSt Sorge um un
s-ere Skherhei.t, Selhstbeha.uptung und Sellhstv-erwirk
lichung. Auf diesem We�e finden wir aber ni.cht, 
was wir ,suchen. Statt skh selbst izu -erfül\en, hat 
Jesus si,oh ,selbst entäuß,ert, um Gott und seinem 
Nächsten Raum zu geben. Er },ebte in dem Glauben, 
daß der Vater sein Leben. und &einen Tod schon 
r-eohtfertigen w,erde. Darum schrie er, siefüst in der
letzten Verzw,eiflung der Selbsten.täußemll!g. Aufer
•stehung bedeutet, daß Go,tt ihn erhörte und sein Le
hen der r.a.dikalen Selb.stverleugnunig als endgültig
bestätigte. Seit diieser Zeit können wir wisSien,, 'daß
die Erneuerung der Men,sohheit, n,a,ch der sich un
sere Welt .so s.ehr sehnt, unerr-eiohha.r bleibt, wenn
nicht die Selhs11behauptung ,der Umkeh.r Z'll Gott und 
der Selhstentäußerung weicht. Seit Jesus Christus 
wis,s,en wir ni,cht nur um dars neue MeruschsPln., 
sondern ,auch um die Kiosten. Er zahlte den Preis., 
um uns diie Zukunft 7JUi eröffnen, und wir glauben 
an siein stellvertretendes Lehen un,d Opfer. Leben
diger Gläuhe ab.er heißt ruglcich: Lhm n.a-chfolgen 
i8'llf dem Wege des, ahster-benden Wei12Jenkorrui. Nur 
so können wir hoffen, di,e Zekhen der kommen.den 
Erneuerung des Memohen zu enldeoken. 

Di-e Endgültigkeit des, ·aufenstanden,en Jesus wird 
·ebenfaHs dumh den Heiligen Geilst qualifwert. Di-e
Auferstehung und di,e Aus,gi-eßung des Heiligen Gei
stes, sind im Neuen Testament eng mi1tei,n.ander ver
bunden. Wir können Christi En.dgülti,gkeit nrkht 
erkennen, werun U/Il'S der Geist ni,cht die Augen öff
net. Der Geist Christi i.91 die Macht, die ·unzählige 
Menschen aller Völker ,und Spra,chen überzeugt hat 
und noch uberzeugt. Unsere Ar-gumente können ihn 
nicht ers·et7ien. Jesus, Christus wendet si,oh nicht 
mit Beweisen an un�eren. hit.ellekt,. scmdenn mit sei
n,em Heil an unsere gesamte Existenz. Der christ
liche GlalUbe ist wie eine Medmn: Der Arzt be
weist ndcht erst,. daß da.s Mittel hilft; er fordert uru:; 
all.lf. es ,einzunehmen und seine heilen.de Kraft selbst 
z1u spüren. Ebenso werden wir auf,gefordert, selbst 
zu erfahren, daß der neue Mensch Christus unser 
Lehen wir'k!.i,ch 7Ju· ei•ner neuen. Hoffnlliilg, neuen 
Uehe un,d neuem Mens,chi.seip. umgestaltet. Indem 
das giesclli.eht, er-halten ·qii,cht Illur w.ir selbst einen 
Beweis, dieser Erneuerung, ·son.dem werden selbst die 
in der W-elt einzig mögHchen Beweise für die End
gülti!gk,e.il Jesu Christi, was der Apo.stel Paulus die 
.. Erwieisung des Geist:es und der Kraft" nennt. Dle
sier Beweis bleibt jedoch vieldeutig; es ist der ge
brnchene Widers-chein der Li-ehe Christi in sündigen 
Menschen. Kein Chrisit und keine Kirche kann 
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sa�en: Wenn du di.e Endgültigkeit bezeugt sehen 
willst, dann sd1&u dir unser Lehen und U1User Ver
halten an. 
GhrisbUJS ist es bestimmt, ein Zekhen zu sein, dem 
widersprochen wird. Seine Endgültiigkeit ist immer 
noch v,erhorgen und begrenzt. Eine Kirche, di.e die
se Gren�en leu�net und eme dn<lmcks,voller,e· UIIllCl 
ü:ber,zerug,endere Endigültigk,eit 2'lur Schau stellen will, 
v,errät ihren Herrn. Der Di-ener ist nkht größer als 
aein Herr. Die Endgültigkeit i,s_t.. keine Sellist:ver
ständli,chk.eit, sondern .eine Sache cl,es G1aiubens· und. 
der Hoffoung, des Lobes, und des Gebetes; ein. An
ruf an den Gott der Zukunft, der uns a,urf dem 
nechten W,eg führen muß. 

(A'Us: Amtsblatt der Ev.-Luth: Landeskirche 
Mecklenburgs) 

Nr. 8) Die ökumenische Bewegung, der 11kume• 
nlsche Ral der Kirchen und die römisch• 
katholische Ki;che 

Uber dieses Tli.ema hielt der J,esuit,enp,aler Rob.erto 
Tucci auf der Weltk'irchenkonfer.enz in Upps.ala ein 
vielbeachtetes Referat, aus dem w,'i,r die f olgende.n 
Auszüge im Wortlaut veröffe,n,tlich,pn. 
Pater R,oberto Tucci ist Chefr.-edakteur der in Rom 
ersche.i.n.end,en Zeitschrift „Civilta cattolic.a" und 
g,ehörte zu den m.aßg,ebend,en MitarhteUern des II. 
Vatikanischen Konzils. 

. . . Di,e römische Kirche hat nilcht die Ahskht. ir
giend jemand ihr-e eigene Ekklesiolo,gie aiufzudrän
�en: sie stellt si:e den anderen Kir-chen eiln!ziig in der 
Hoffoung, daß d1ese ilu.e Ekkieis1o1ogie d.Ls.k.,uli,ert 
'lland im Ucht desi Wortes Gottes auch in Frage ge
stellt werde, und weil s}e überzeugt i1st, daß sie ei-

- nen besonderen Beitrag zum ökumenischen Dial10g
Leisten kann. Si.e akzepUert, daß das Gesiprä,ch zwi
schen gle'chherechti;gten Partnern geführt wird, zwi
schen Kir,chen, die dense1ben Herrn hekernrnen. Siie
ma,cht di,e Aufnahme des Dialog,s ni,cht von ihrer
eigenen Ekklesiologi,e ahhän.gig;- -- Es wär,e darum ge
fährlich, wollt,e nian � i:nidem man hetont, daß die
Gl1edkir,chen des Rates a:uf ökumen1&chem Gebiet
ihre gemeinsamen, et�entümHchen spezifi,s,chen Züge
haihen - den Ansichein erwecken, ,.daß die ·römische
Kir,che künftig vom ökumenischen Dialog, wie ihn
der Okumenische Rat verst,eht, a:us.ges,chfo.sis,en i,st
und das .aius, prrnzip1ellen Gründen". Da es, hier
,.:um den Glauben der katholischen Kir-ehe an ihr.e
eigene Uni:v-er.s.alität (K.atholiz1tä0 . geht", muß. IJl'.ln
siich fra�en, ob sich die römiJ&che Kir-ehe wirklich
„.als ,einzige in dieser La,ge hdindet". DLe Frage ist
berechtigt, ob die kat!holi.sche K,onzept1on des Oku
rnenismUJs wirkliich oo eng, starr und zentripital ist,
wte gern un<l oft behauptet wird.
Unter.s'Uicht man einmal näher die ekkLesiioLogische
Emeuemng, die skh in der do.gmati!S>chen Konstüu
Uon „De Bodesia'' des II. V.aU:kanis,chen �onzils
ankündigt, so stellt man fest, daß diese Erneuerungi
ha:uptsäichlkh iri d.em V e1',sud1 besteht, die Kirche
eher unter den verStchi,edenen v-erborgienen Ajs-pekten
ihr,es My,steriums zu hetraichten denn 1unter dem Ge-

.si.chtspunkt der von einem Oberhaupt geführten 
skhtbar,en Ges,ellscha.ft. Daraus folgt, daß man h:eu
te her-eitwilliger einräumt, daß man v.er.s,ohiedenstark 
am Geheimnis der Kirici1'e Christi parfrzipier,en kann; 
daß die von der röm'ischen Kirche getrennten Kir
ohen u11Jd Gemeinschaften einen echt,en kird1.Hchen 
Sti:ttus, haben, wahre kir,chliche Werte besitrzen und 
in der Heilsordnung wirksam am Werk , sind; daß 
s1oh j,e nach der Verfaßtheit der Kir-chen zwischen 
iihnen und der. römis,c:hen Kirche eine immer voll
kommenere Gemeinschaft abz.eichnet. In diesem Zu
sammenhang tst es höchst· hedeuts.am, daß es, in ei
nem wes,entltchen Abschnitt eines führenden Fnt
wurh der Konstitution :üher die Kir,che hieß, .,Diese 
Kirche, in der Welt als Ges-ellscha:ft v.erfaßt und 
gerordnet, ist die katholiiStChe Kirche .. , währ,end man 
in der endgültig-en Fassung lesen ,k8111in: .,Di.e.se Kir
che, in der Welt als Gesellschruft v,erfaßt und ge
ordnet, ist verwir.kltcht in der kathoH:s-chen Kirche". 
Dieselbe Nuance finden wir iin Dekret über den 
Okumenismus, wo es zur Einheit der Kir,che Chri,sti 
heißt .,(sie iisO ,eine Einheit, die nach unserem Glau
ben unverlierbar in der katholischen Kirche be
steht" ... 

In di-eser Dimenston, die zu vertiefen wäre, kan:n 
man •es nicht a11s, Zufall oder b1oßen A:usdruck wohl
meinender· Sorge verstehen, daß die Dokumente des 
II. Vatikanischen Konzils nicht mehr v-on der „Rück
kehr" der von Rom getrennten Schwesterkirchen
sprechen, sondern von der „ Wiederherst•ellung der
Einheit", der „Wiederversöhnung aller ChrLsten in
der Einheit der einen und einzigen Kirche Christi,
lauter Aiusdrücke, die kein untäU.ges .Abwarten, son
dern ein dynamisches Verständni,s ei!ller gemetnsia
men Bewegung auf .die Einheit hin verraten, delll!Zlu
folge wir ·in gemeinsame:m Streben .a.He zus,3.mmen
der Fülle der Kirche Christi entlgegeruwachsen müs
sen" ...

Die „Mitte" der ökumenischen Bewegun,g kann nichts 
anderes sein als Chriistus selbst, der uns a:lle durch 
das Wirken seines Geistes auf dem Weig der Buße 
zur Fülle der Einheit zieht. Auch für uns, römLsche 
Katholiken kann die Einheit aHer Christen i,n · der 
einen Kirche Christi nicht der Sieg einer Kirche 
üher die andere, sondern nu,r der Sieg Chdsti über 
un,sere Spaltungen und unsere BekehrllJil.g 'ZU Chri
stu,.s sein; Einheit wird nur dann, we111ll wir alle den 
Weiisun;gen des, Heili!gen Geistes folgen, der der 
Geiist der Einheit ist und uns Wege führen kann, 
die heute, noch nicht aihzl.liSehen ,sind, wie un,s die 
Erfahrung'. der letzt-en Jahre lehrt. Man darf hier 
niclit verges,.s,en, daß . mit dem Konzil eine große 
Hoffnung für uns, in Erfülliung ging, es aber n:ur -ein 
„n/euer Anfang" war, statt -eines Nachspiels. ohne 
Folgen; man hat .. siogar v,om „zaghaften Anfang ei
n,as Anfa.n§s" gesprochen. 

Um urus gegen,s,eitig diesem Zi,el näher 2'JU bringen, 
wobei wir von der unvolllrommenen, aber schon 
vorhandenen, tiefen Gemeinschaft a,i:i.s,gehen, müssen 
wir. vor allem den Weg des Leidens ,annehmen und 
Stolrz und fü.gendünkel opfern. Dellln fünheit wächst 
in dem Maße, wi-e wir ühier:zeugt sin,d, daiß wir alle 
von ein.an.der lernen mfü,s,en, weil' das Wirke!lll des 
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Geis,t-es - Gottes keine unüberwindliichen Hürden 
kenn!t . und weil niemand· im'ter uns, k1ei1n Eim;zelner 
und keine Gemeins,chaf1, .ein vollkrnn;menes,, e:nd,güi
tiges Wi&seri um di·e Wal;uheit 'Und das christliche 
Leben besitzt, dem nichts hinzuzufügen und da,s 
nicht .eiruruschränken wäte; ,so mii&sen wir zusam
men pilgern, uns gege��Hig helfen und ill1 der Welt 
den Gla1uhen bez·eugen, der uns ,alU.f dem Weg: �u.It 
vollkiommenen Wahrhtüt verbindet (vg:l. Joh. 16,B). 
An diieser �eU:e m9chJ�: ich .. Sie: a.n. �rt sehr. mutiges 
Wort dies früheren Gen:er.alsekrel'ärs des Okumeni
�,en • Ra.'tes erinnern, ,;Wir müs,sen U1I11Sere Kirchen 
vorber-eiiten. . . ., damit sie begreifen, daß diie ökume
nis,che Bewegung nfcht nur di,e Freude über die 
brüderli,che Gemeinsc.h,aft und gegensiefüge . .Berei
ohierung mi1 sich bringt, sondern auch das Leid des 
bej.aMen Opfers. Man kann von niemaillld verlan� · 
�n. seine tiefsten Uber.zeugu�en über das ewige 
Lelben zu verleugnen, ,eher ahle miilssen sovi,el auf� 
geben, wie im Initeress,e der Einheit nötig itst unclJ 
man guten Gewissens abstoßen kaniil." 

Wenn ich noch -einige Worte darüber aage, was clie 
Katholi:loen von dies.er Vohlversammlung erwarten, 
so möoht,e ich von vielen PunJct,en · beS!Onders n"i'l
nen, d81s Bemühen, die Kir,chen in den Dienst der 
W,elt von heute zu steÜen, die mch einer w.ahrh.aft 
menis,chlichen Lösung ·der gr-0ßen Prohleine des Frie
dens, der Entwi.cklung,. des Verhältnis<ses �ischen 
den Generntionen, der Konflikt zwiachen den 
Rass•en, der offenen ,oder· h�imlichen UI11terdrük
kung und der er!Ht�nen · oder gewolHen Gewalt 
sucht. Es wäre weiter -��hr zu wüillSchen, daß un
s,ere l<.irohen nach Mögliich.k:eHen forschen. um zu 
di,esen Fr;agen ges.chlosisen Stellung nehmen u;n.d. skh 
ins,hesondere ·gemeinsam .. f iir eine konkrete Lösun•g · 
ein1s,etzen zu können. Do,ch ger,a,de. hier droht etrne 
doppelte G�fähr, eirnnal gelingt es �ms vidle1cllt 
ni.cht, die Spaltungen irtnerha1b jeder Gememschaft 
21wi:sichen reiahen und armen Christen, Weißen, und 
Schwar�en. konservativen un,d fortschrittliichen Krijf
ten, Alten und Jungen, .A,bendläindem <tmd Asi;at,en 
zu überwinden; zum anderen drohen wir z:u v,erge1s
sen; daß der „ wehHchie" O.k:umenismus nicht von 
.�inem eigentlichen G1;unsd der für uns Christen 
na,ch wie v:00- unser Glaube a� Christus als · Gott, 
Herrn und HeHa111d der, Welt ist, .abgelöst werden 
darf, sond•ern Hand in· Hand mit dem „g,eistli.chen" 
Okumeni1Smus, als der g,ei.stlichen, theooogischen und 
liturgiBchen Erneuerun<g.." wachs-eil muß. 

Wir ,erwarten von I-hnen ein Beispiel fruchtbauer 
Auseinandersetzung mit den Problemen, diie die 
Theol<ogi-e des „Todes• Gottes" und die neue Bi:bel
exeg,esie auf,werfen, die ein,ersieits zwar den Boden 
auf dem der Okum-enische Rat steht, zu erschüUer� 
drohen, ander,ers·eits .aber gerade - ullld das wün-
8:.hen wir von �n,zem Hernen - den Anstoß �ebein, 
konnen, nach einer neuen Spi;ache zu suchen die 
Uil/Seren Glayben . unv,erfäls-cht wied,ergieiben würde.' 
damit Wir voneinander lernten. .. :ei.Ille . .immer --weltli
cher-e Welt zu evangelisi.er,en. 
Mit �aniz besonderem· Inti�resse verful.gt die römi
sche Kirche die Haltung und RoUe der ,ehrwürdigen 
orthodo�en Kir,chen, der,en Bedeutung in.nerhalib des 
Okumenischen Rates stetig wächst. jener Kirche 
di:e sie zu Recht ,,Schiwesterkir,chen" nennt und mit 
denen sie. ,,jenen Di.al•o;g der L:üebe" eröffnet hat, 
der „die schon reiche . Gemeinschaft .zwischen uns 
voHenden und verv,oJlk,ommnen soll". Da- h81ben 
wir meiner Mei�ung na:Ch ein PrüffeJ.d, da,s. für d.iie 
weitere Entwicklung der Beziiehun;g,en zwischen un
serer !(irche und dem Okumenischen Rat von größ-
ter Bedeutung. iiSt. ·, , · 

Die römische Kirche wünscht nichts so s.ehnli,ah, als 
d.ie 'Beziehungen zu dem ;Rat. den 's,Le .als eine Ein
r.ichtung :der Vor.sehiupig '.und privilegiertes Instl1\Ullent
im' Dien,St der. einen ökumenischen Beweig,uin,g aner
kannt, :immer lebendiger zu -gesta.lt.en, sowohl 'iiiber
die Gemeirusatne Anbeits,gruppe wte über d.a,s Refe
rat für Glauben und Kirchenv•erfossnmg, das Referat
für: Kirche und Ges,ellschaft, das Laienre.f.er,at usw.
Das alles kann und muß ver�eft werden, .sei- es im
Rahmen · des theol,ogischen Gesprächs' oder der 'gie

meins:a.men• Aktion ·und der gemeins,amen Zeuginisse,
ohne daß darum die außerordentli,che Bedeutung ver
gessen würde, die unser,e Kir,che kirchlichen Akten
der Versöhlllung und Lloebe ander,en Kir.chen ·wndKir
chengeme.iMchaften ge@lenüiber beimißt, weil sie !Uns
c:ler Einheit näher bringen. EbelllSIO kann main eiwa,
den A!uslba:u , der l:}egen:Sefügien Beziiehiungen .aiuf der
Ebene der regionalen und natiiQ.nalen Räte und dar
über hinaJus, eine s'tärkere Mitwirkung - Ibis, hin zm
voll,stän,d,igen Integratiion - der .kathioJis.chen Kirche
an der Atbeit von, Sonderior�nen des, Okumenischeni
Rates, wie Glauben ü.nicl. Kir.chenverfasS1ung, Kirche
und Ges-ellschaft und anderen mehr, ins Au�e fas
sen.

(Fortsetzung folgt!) 
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